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Presseinformation 

 

Besserer Coronaschutz: ALG II-Empfänger erhalten kostenlos FFP2-Masken 
 
Hannover, 15. Februar 2021. Empfänger von Arbeitslosengeld II werden noch im 
Februar kostenfrei jeweils zehn FFP2-Masken erhalten können. Die Betroffenen be-
kommen in wenigen Tagen ein Schreiben ihrer Krankenversicherung. Mit diesem kön-
nen sie sich bis zum 6. März in der Apotheke jeweils zehn FFP2-Masken ohne Zuzah-
lung abholen. Sie müssen dafür den Personalausweis oder einen anderen Lichtbild-
ausweis zur Identifikation vorlegen. 
 
Dies sieht eine Änderung zur Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung vor, die der 
Bundesgesundheitsminister erlassen hat.  
 
Bei der AOK Niedersachsen werden rund 261.000 Versicherte diese Schreiben erhal-
ten und von der Neuregelung profitieren. 
 
Die anspruchsberechtigten Personen sind ALG II-Leistungsbezieher sowie die Mitglie-
der in deren sogenannten Bedarfsgemeinschaften. Die Verordnung sieht keine Alters-
beschränkungen vor. Somit sind auch Babys und Kleinkinder anspruchsberechtigt und 
werden entsprechend Post erhalten. Die FFP2-Masken sind für Kinder zu groß, kön-
nen aber von den erwachsenen Angehörigen genutzt werden.  
 
Ausgenommen von der Neuregelung sind Versicherte, die bereits durch die erste Gut-
scheinwelle für Personen ab 60 Jahren sowie Risikogruppen mit 15 FFP2-Masken ver-
sorgt wurden. 
 
Auch eine Erstattung des Eigenanteils für die Coupons hat das Bundesgesundheitsmi-
nisterium nicht vorgesehen.  
 
Alle Krankenkassen sind beim Versand der Gutscheine an die Entscheidung des Mi-
nisteriums gebunden. 
 
Hintergrund der veränderten Verordnung sind die neuen Corona-Schutzmaßnahmen 
für Busse, Bahnen und beim Einkaufen. Nach einem Bund-Länder-Beschluss vom 19. 
Januar sind selbstgenähte Behelfsmasken oder Tücher nicht mehr erlaubt, stattdes-
sen müssen FFP2-Masken oder die günstigeren OP-Masken getragen werden. 

Mit der am 5. Februar verabschiedeten Regelung sollen sich auch Empfänger von 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II gegen die besonders anste-
ckenden Virus-Varianten besser schützen können. 
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Über die AOK Niedersachsen 

Die AOK ist die größte Krankenversicherung in Niedersachsen (Marktanteil 38 Prozent). Rund 
2,9 Millionen Versicherte können sich auf den Schutz einer starken Gemeinschaft verlassen. 
Zwischen Nordsee und Harz ist die Gesundheitskasse an 121 Standorten vertreten. Die AOK 
beschäftigt landesweit rund 6800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Haushaltsetat beträgt 
in der Kranken- und Pflegeversicherung 14,1 Milliarden Euro.  
 

Derzeit erhalten Sie regelmäßig die Pressemitteilungen der AOK Niedersachsen. Sollten Sie kein Interesse mehr 
an der Zusendung haben, schicken Sie bitte eine E-Mail an ulrike.serbent@nds.aok.de. Ihre Daten werden dann 
umgehend gelöscht. Selbstverständlich freuen wir uns, weiterhin in Kontakt mit Ihnen zu bleiben. 


